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An das 
Bundesministerium für Gesundheit 

Abt. II/A/2 
Radetzkystrasse 2 
1031 Wien 

 
 
BMG:  begutachtungen@bmg.gv.at 
Kopie: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 

 
per Email expediert! 
 

           Ingrid Haberl, MSc 
                   vorsitzende@logopaedieaustria.at 

 
 
 
 

Zu GZ. BMG-92254/0029-II/A/2/2011     Wien, 16.01.2012 

 
 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Regelung der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz) geändert 
wird; Stellungnahme von logopädieaustria 

 
 

logopädieaustria erlaubt sich, als von der Gesetzesänderung betroffene 
Berufsvertretung der österreichischen Logopädinnen und Logopäden zu den für 
die Logopädie relevanten Aspekten der Novellierung des MTD Gesetzes Stellung 

zu nehmen. 
 

Die beabsichtigte Änderung, das Schlucken im Gesetz zu verankern, entspricht  
dem Tätigkeitsgebiet der Logopädie. Fachlich therapeutisch, sowie in Kooperation 
mit den entsprechenden Fachärzten und klinischen Abteilungen wird das Thema 

Schlucken von den Logopädinnen und Logopäden fachlich kompetent im 
entsprechenden Versorgungsumfeld für die betroffenen Patientinnen und 

Patienten umgesetzt.  
 
Der Bereich Schlucken, mit allen damit in Zusammenhang stehenden 

logopädischen Maßnahmen, ist  in den meisten Staaten der Welt der Logopädie 
(bzw. speech and language therapists, speech and language pathologists) 

zugeordnet. Insbesondere der Weltverband IALP oder die einflussreiche 
amerikanische Fachgesellschaft ASHA (American Speech and Hearing 
Association) lassen keinen Zweifel über die fachliche Zugehörigkeit des Themas 

Schlucken sowie der damit verbundenen Diagnostik aufkommen.  
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Auch in Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raum  sind die fachlich-
therapeutischen und diagnostischen Aspekte des Schluckens im Bereich der 

Logopädie verankert. In Bezug zur weltweit gültigen ICF-Klassifikation ist dies 
ebenfalls fachlich sinnvoll und logisch. 

 
logopädieaustria begrüßt diese gesetzliche Änderung außerordentlich und 
bedankt sich für die nunmehr im MTD Gesetz beabsichtigte Verankerung.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Ingrid Haberl, MSc      

Präsidentin logopädieaustria 
vorsitzende@logopaedieaustria.at 
Sperrgasse 8-10, 1150 Wien    
ZVR-Zahl 43 556 1417  
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